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§ 141 StPO Datenabgleich
 StPO - Strafprozeßordnung 1975

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 02.11.2025

1. (1)Im Sinne dieses Gesetzes ist „Datenabgleich“ der automationsunterstützte Vergleich von Daten (§ 36 Abs. 2 Z 1

DSG) einer Datenverarbeitung, die bestimmte, den mutmaßlichen Täter kennzeichnende oder ausschließende

Merkmale enthalten, mit Daten einer anderen Datenverarbeitung, die solche Merkmale enthalten, um Personen

festzustellen, die auf Grund dieser Merkmale als Verdächtige in Betracht kommen.

2. (2)Datenabgleich ist zulässig, wenn die Aufklärung eines Verbrechens (§ 17 Abs. 1 StGB) ansonsten wesentlich

erschwert wäre und nur solche Daten einbezogen werden, die Gerichte, Staatsanwaltschaften und

Sicherheitsbehörden für Zwecke eines bereits anhängigen Strafverfahrens oder sonst auf Grund bestehender

Bundes- oder Landesgesetze ermittelt oder verarbeitet haben.

3. (3)Sofern die Aufklärung eines mit mehr als zehn Jahren Freiheitsstrafe bedrohten Verbrechens oder eines

Verbrechens nach § 278a oder § 278b StGB ansonsten aussichtslos oder wesentlich erschwert wäre, ist es

zulässig, in einen Datenabgleich auch Daten, die Gerichten und Staatsanwaltschaften sowie der Kriminalpolizei

nach § 76 Abs. 2 zu übermitteln sind, und Daten über Personen einzubeziehen, die von einem bestimmten

Unternehmen bestimmte Waren oder Dienstleistungen bezogen haben oder die Mitglieder von

Personenvereinigungen des Privatrechts oder von juristischen Personen des Privatrechts oder des öffentlichen

Rechts sind.

4. (4)Besondere Kategorien personenbezogener Daten (§ 39 DSG) dürfen in einen Datenabgleich nicht einbezogen

werden. Dies gilt nicht für Daten über die Staatsangehörigkeit, Daten zur tatbildmäßigen Bezeichnung einer

Tätergruppe sowie für Daten, die Staatsanwaltschaften oder Sicherheitsbehörden durch erkennungsdienstliche

Maßnahmen, durch Durchsuchung einer Person, durch körperliche Untersuchung oder durch

molekulargenetische Analyse rechtmäßig ermittelt haben, sofern diese Daten ausschließlich für einen

Datenabgleich nach Abs. 2 verwendet werden. Daten von Personenvereinigungen, deren Zweck in unmittelbarem

Zusammenhang mit einem der besonders geschützten Merkmale steht, dürfen in einen Datenabgleich in keinem

Fall einbezogen werden.
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